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Kurztitel 
Durch das aktuelle 
Amendment der Werk-
zeugmaschinen Norm wird 
dem Anwender die freie 
Wahl in Bezug auf die 
Steuerungsnorm: alte 
EN 954-1 oder neue 
EN ISO 13849-1 gelassen. 

Ein Widerspruch gegen 
nahezu alles, was bisher 
über den Wechsel von der 
alten auf die neue Norm 
seit Jahren auf allen Ebenen 
in der EU diskutiert und 
veröffentlicht wurde. 

Das neue Amendment hat 
die Maschinenhersteller 
und Käufer deshalb verun-
sichert. Insbesondere dieje-
nigen, die ihre Produktion 
rechtzeitig umgestellt ha-
ben um den neuen Anfor-
derungen gerecht zu wer-
den und die dafür auch 
Investitionen getätigt ha-
ben. 

Beim näheren Hinsehen 
wird allerdings deutlich, 
dass das aktuelle Amend-
ment in Hinblick auf die 
Anwendung der alten 
Steuerungsnorm leer läuft. 
D.h. an der EN ISO 13849-1 
führt auch bei Werkzeug-
maschinen kein Weg vor-
bei. 

EN ISO 23125:2010+A1:2012 

Werkzeugmaschinen 
Rückkehr zur alten EN 954-1? 

 

Am 24. August 2012 wurde 
ein Amendment A1:2012 zur 
EN ISO 23125:2010 im euro-
päischen Amtsblatt für die 
Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG erstmals veröf-
fentlicht. Damit wird die 
Ende 2011 eigentlich ausge-
laufene alte EN 954-1 wieder 
in die Norm für Werkzeug-
maschinen eingeführt. 

Vor dem Hintergrund, dass 
die „allerletzte“ Übergangs-
frist für die Konformitäts-
vermutung der EN 954-1 am 
31.12.2011 abgelaufen ist und 
dass das o.a. Amendment 
erst am 24. August 2012 im 
EU-Amtsblatt veröffentlich 
wurde, scheint das nicht un-
bedingt logisch. 

Unsere Autoren:  

o Dipl.-Ing. Hans-J. 
Ostermann, 
www.maschinenrichtlinie.
de 

o Dr. Michael Schaefer, IFA 
o M.Sc. Björn Ostermann, IFA 

haben sich die Norm für Werk-
zeugmaschinen mit ihrem 
neuen Amendment deshalb 
einmal genauer angesehen. 
Dabei haben Sie festgestellt, 
dass die freie Wahl der anzu-
wendenden Steuerungsnorm 
bei Werkzeugmaschinen nur 
scheinbar ist. 

Rückkehr zur alten EN 954-1? 
www.maschinenrichtlinie.de  www.maschinenbautage.eu 

 

http://www.maschinenrichtlinie.de/
http://www.maschinenrichtlinie.de/
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Rückkehr zum al-
ten Steuerungssys-
tem 
Mit dem Amendment 
A1:2012 zur EN ISO 
23125:2010, das am 24. Au-
gust 2012 im europäischen 
Amtsblatt1 im Rahmen der 
harmonisierten Normen nach 
der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG erstmals veröf-
fentlicht wurde, wird die 
Ende 2011 ausgelaufene EN 
954-1 wieder in die Norm für 
Werkzeugmaschinen einge-
führt. Dem Anwender wird 
Eingangs der Norm hierzu 
erläutert: 

„Mit dieser Neuausgabe wurde 
der Übergang von EN 
954-1:1996 auf ISO 13849-
1:2006 zurückgenommen und 
damit der Tatsache Rechnung 
getragen, dass die EN 954-
1:1996 weiter zur Begründung 
der Vermutungswirkung nach 
der Maschinenrichtlinie 
angewendet werden darf. Jetzt 
kann sich der Hersteller einer 
Maschine für eine der beiden 
Normen entscheiden. Diese 
Entscheidung gilt dann für 
diese Maschine.“ 

Diese Erläuterung ist vor 
dem Hintergrund, dass die 
„allerletzte“ Übergangsfrist 
für die Konformitätsvermu-
tung der EN 954-1 am 
31.12.2011 abgelaufen ist und 

                                                      
1 
http://www.maschinenrichtlinie.de/dokume
nte-maschinenrichtlinie.html#c170 

das o.a. Amendment erst am 
24. August 2012 im EU-
Amtsblatt veröffentlich 
wurde, logisch nicht nach-
vollziehbar. Verständlicher 
wird sie aber dadurch, dass, 
wie den Autoren bekannt ist, 
dieses Amendment vom 
zuständigen Normen-
ausschuss schon zu Zeiten 
erarbeitet wurde, als die EN 
954-1:1996 noch in der Über-
gangfrist war. Der Normen-
ausschuss hatte die Bezug-
nahme auf die EN 954-1:1996 
dazu seinerzeit auch auf das 
Ende dieser Übergangszeit 
beschränkt. Erst danach ist 
diese Beschränkung im wei-
teren formalen Verfahren, 
dass dann augenscheinlich 
erst nach Ablauf der Über-
gangsfrist beendet war, 
„verloren gegangen“. 

Welche Auswirkungen hat 
die Veröffentlichung dieses 
Amendments durch die EU-
Kommission im europäi-
schen Amtsblatt auf den 
Steuerungsbau für Werk-
zeugmaschinen? Hat der 
Werkzeugmaschinenherstel-
ler tatsächlich die freie Wahl 
zwischen zwei unterschiedli-
chen Steuerungsnormen? 

Gleitender / star-
rer Verweis 
Auffällig ist, dass in der EN 
ISO 23125:2010 A1:2012 die 
EN 954-1 zum Einen mit ih-
rem Ausgabedatum, an an-

dere Stelle aber ohne dieses 
Datum in Bezug genommen 
wird. Dies hat unterschiedli-
che Bedeutung. 

Es ist üblich in technischen 
Normen auf andere techni-
sche Normen zu verweisen. 
Diese Verweise sind unter-
schiedlich ausgestaltet. Mal 
wird auf eine ganz konkrete 
Norm mit ihrem Ausgabe-
datum verwiesen. An ande-
rer Stelle wird nur die allge-
meine Bezeichnung der 
Norm ohne konkretes Aus-
gabedatum in Bezug ge-
nommen. Diese unterschied-
liche Zitierweise, die zu-
nächst rein zufällig wirkt, hat 
eine gewollte unterschiedli-
che Bedeutung. Hierdurch 
wird nämlich bestimmt, wel-
che Fassung der technischen 
Norm in Bezug genommen 
wird. Unterschieden wird 
hier zwischen einem sog. 
„starren Verweis“ und einem 
„gleitenden Verweis“. 

• Mit einem starren Verweis, 
z.B. „EN 954-1: 1996“, 
wird genau auf diese 
Ausgabe der zitierten 
Norm verwiesen. 

• Mit dem gleitenden 
Verweis, z.B. „EN 954-1“, 
wird auf die neuste 
Ausgabe der zitierten 
Norm verwiesen. Dies 
kann dann auch die sie 
ersetzende Nachfolgenorm 
sein. So ist die 
Nachfolgenorm der Ende 
2011 endgültig 
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ausgelaufenen EN 954-1 
die EN ISO 13849-12. 

Schon die CEN/CENELEC-
Geschäftsordnung3 weist auf 
die Bedeutung der unter-
schiedlich ausgestalteten 
Verweise hin: 

2 Normative Verweisungen 

… Bei datierten Verweisungen 
gilt nur die in Bezug genom-
mene Ausgabe. Bei undatierten 
Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genom-
menen Dokuments (einschließ-
lich aller Änderungen). 

6.2.2 Normative Verweisungen 

… 

Der Aufzählung normativer 
Dokumente muss folgender Text 
vorangestellt werden: 

„Die folgenden Dokumente, die 
in diesem Dokument teilweise 
oder als Ganzes zitiert werden, 
sind für die Anwendung dieses 
Dokuments erforderlich. Bei 
datierten Verweisungen gilt nur 
die in Bezug genommene Aus-
gabe. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Do-
kuments (einschließlich aller 
Änderungen).“ 

Eine entsprechende Klar-
stellung enthält deshalb fol-
gerichtig auch die EN ISO 
23125:2010 A1:2012: 
                                                      
2 EU-Amtsblatt C 87/1 vom 13.3.2012 
sowie DIN EN ISO 13849-1:2008-12, 
Nationales Vorwort, Frühere Ausgaben: 
DIN EN 954-1:1997-03 
3 CEN/CENELEC Geschäftsordnung Teil 3 
(20011-12): Regeln für den Aufbau und die 
Abfassung von CEN/CENELEC-
Publikationen 

„2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Doku-
mente sind für die Anwendung 
dieses Dokuments erforderlich. 
Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen 
Dokuments (einschließlich aller 
Änderungen).“ 

Kapitel 6.6.7.5 der 
CEN/CENELEC Geschäfts-
ordnung „Verweisungen auf 
andere Dokumente“ enthält 
konkrete Regeln, wie glei-
tende (hier undatierte) bzw. 
starre (hier datierte) Ver-
weise in einer Norm ausge-
führt werden müssen. 

Diese Festlegung ist auch in 
anderen Rechtsbereichen, in 
denen die Inbezugnahme 
von Normen eine Rolle 
spielt, üblich. Siehe hierzu 
aus dem Vertragsrecht z.B. 
„Marktzugang und Marktzu-
lassung mittels Normen und 
Standards“4. 

Vermutungswir-
kung verwiesener 
Normen 
Artikel 7 der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG legt 
fest: 

(2) Ist eine Maschine nach einer 
harmonisierten Norm herge-
stellt worden, deren Fund-

                                                      
4 Prof. Dr. Ing. Norbert Müller u.a., DIN 
Mitteilungen März 2007 

stellen im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union veröffent-
licht worden sind, so wird 
davon ausgegangen, dass sie 
den von dieser harmonisier-
ten Norm erfassten grundle-
genden Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzanforderun-
gen entspricht. 

Nicht alle Normen, auf die 
eine harmonisierte Norm 
verweist, sind jedoch im EU-
Amtsblatt jemals veröffent-
licht worden. Bei andern war 
ihre Fundstell zwar veröf-
fentlicht, ist aber inzwischen 
gelöscht.  

In § 110 des EU-Leitfadens 
zur Maschinenrichtlinie5 
2006/42/EG schreibt die EU-
Kommission: 

„… Die Konformitätsvermu-
tung erlischt, wenn die Norm 
durch eine neue oder überarbei-
tete Norm ersetzt wird, mit dem 
„Datum der Beendigung der 
Annahme der Konformitäts-
vermutung“, das im Abl. ange-
geben ist, für Maschinen, die 
nach diesem Datum in Verkehr 
gebracht werden.“ 

Weiterhin heißt es hier: 

„Wenn auf eine Norm oder 
einen Teil einer Norm durch 
einen normativen Verweis in 
einer europäischen harmonisier-
ten Norm verwiesen wird, wer-
den die Spezifikationen der 
Norm oder des Normenteils, auf 

                                                      
5 
http://www.maschinenrichtlinie.de/dokume
nte-maschinenrichtlinie.html#c176 



 
 Rückkehr zur alten En 954-1? H.-J. Ostermann, Dr. M. Schaefer, B. Ostermann 

die / den verwiesen wird, zu 
einem Teil der harmonisierten 
Norm und deren Anwendung 
begründet die Konformitäts-
vermutung mit den grundle-
genden Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzanforderungen, 
die hiermit abgedeckt werden. 
Dies gilt selbst dann, wenn die 
Norm, auf die verwiesen wird, 
nicht mehr in Kraft ist (es sei 
denn, die Fundstelle wurde in 
Folge eines förmlichen Ein-
wands aus dem ABl. gestrichen 
…)“ 

D.h. in einer C-Norm kann 
grundsätzlich auf eine Norm 
verwiesen werden, die nicht 
mehr in Kraft ist. Allerdings 
handelt es sich hier in der 
Regel um eine konkrete Aus-
gabe einer Norm, auf die 
mittels eines starren oder 
auch datierten Normenver-
weises Bezug genommen 
wird, wie z.B. auf die EN 
954-1:1996. Bei einer Norm, 
auf die in einem gleitenden 
oder auch undatierten 
Verweis verwiesen wird, wie 
z.B. auf die EN 954-1, 
benötigt man diese 
Interpretation in den 
allermeisten Fällen nicht. 
Hiermit wird ja auf die aktu-
elle Fassung einer Norm 
bzw. auf die neueste Fassung 
der Nachfolgenorm verwie-
sen, die in der Regel in Kraft 
und auch im EU-Amtsblatt 
gelistet sein dürfte. Es ist 
ohnehin fraglich, ob die o.a. 
Interpretation im EU-Leitfa-

den einer rechtlichen Prü-
fung standhält. Die Antwort 
auf diese Frage spielt aber 
für die Beantwortung der 
Fragestellung dieses Artikels 
keine Rolle. 

Welche Steue-
rungsnorm für 
Drehmaschinen? 
In vielen Fällen verweist die 
EN ISO 23125:2010 A1:2012 
in Bezug auf die für Drehma-
schinen anzuwendende 
Norm für Steuerungen so-
wohl auf die EN ISO 13849-
1:2006 bzw. auf die EN 
954-1:1996. Dieser sog. starre 
Verweis zielt genau auf die 
genannte konkrete Ausgabe 
dieser Norm. An anderen 
Stellen wird die Norm aller-
dings ohne diesen Jahresbe-
zug zitiert und die Norm 
verweist mit diesem gleiten-
den Verweis auf die neueste 
Fassung der jeweiligen Norm 
bzw. im Falle der 954-1 auf 
die neuste Fassung der Nach-
folgenorm, d.h. auf die EN 
ISO 13849-1 (s.o.). 

Interessant sind für diese 
Ausarbeitung die Festlegun-
gen auf die entsprechende 
Steuerungsnorm mittels ei-
nes gleitenden Verweises: 

Tabelle 3 „Liste der Gefahren 
und gefährlichen Situationen“ 

• Ausfall der Steuerung: 
Relevante Typ B Norm  
 EN 954-1 

5. Allgemeine Anforderungen 

Eine Analyse des Ausfalls von 
Maschinenteilen einschließlich 
des Ausfalls in der/den Steue-
rung(en) ist Teil der Risikobe-
wertung; ISO 13849-1 oder EN 
954-1 gibt hierzu Anleitungen. 

5.8 Besondere Anforderungen 
infolge von Gefahren durch 
‘unerwarteten Anlauf, 
Durchlaufen oder überhöhter 
Drehzahl 

b) Die Anforderungen für Aus-
fall/Störung des Steuerungssys-
tems sind die Folgenden: 

1) Steuerungssysteme müssen 
nach ISO 4413, ISO 4414, IEC 
60204-1 und nach ISO 13849-1 
oder EN 954-1 gestaltet sein. … 

5.11 Besondere Anforderun-
gen infolge von Gefahren 
durch ‘Ausfall der Steuerung’ 

a) … Sicherheitsfunktionen des 
Steuerungssystems müssen 
durch Anwendung von sicher-
heitsbezogenen Teilen, die nach 
ISO 13849-1 oder EN 954-1 
gestaltet und konstruiert sind, 
implementiert sein. 

b) Sicherheitsfunktionen müs-
sen die entsprechenden Anfor-
derungen erfüllen, die in diesem 
Unterabschnitt aufgeführt sind. 
Der Hersteller hat die Wahl 
zwischen zwei Normen, auf die 
Bezug genommen werden kann, 
wobei eine Kombinierung der 
beiden nicht vorgesehen ist: 

• wenn ISO 13849-1:2006 an-
gewendet wird, muss der ge-
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forderte Performance Level 
(PLr) erfüllt werden. 

• wenn EN 954-1:1996 ange-
wendet wird, muss die gefor-
derte Kategorie erfüllt werden. 

Programmierbare 
Steuerungen 
Die EN 954-1:1996 beinhaltet 
einige Warnhinweise in Be-
zug auf programmierbare 
Steuerungen. 

So heißt es im Abschnitt 4.3: 

„Derzeitig ist man der Auffas-
sung, daß es schwierig ist, si-
cher festzustellen, daß in Situa-
tionen, in denen eine bedeut-
same Gefahr durch Fehlfunktion 
des Steuersystems entstehen 
kann, die Zuverlässigkeit des 
fehlerfreien Betriebes einer ein-
kanaligen programmierbaren 
elektronischen Ausrüstung 
zugesichert werden kann. Bis 
diese Situation geklärt werden 
kann, ist es nicht ratsam, sich 
allein auf den fehlerfreien Be-
trieb einer solchen Einkanal-
Einrichtung zu verlassen (nach 
12.3.5 von EN 60204-1: 1992).“ 

Des Weiteren sind in der 
EN 954-1:1996 explizit keine 
Maßnahmen zur Softwaresi-
cherheit (Logikeinheiten 
nach Anhang IV der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG) 
verankert. Hier wird, wenn 
auch nur informativ im Ab-
schnitt E.I auf die folgenden 
Stellen verwiesen: 

• „prEN 50100-1*) Sicherheit 
von Maschinen - Berüh-
rungslos wirkende Schutzein-
richtungen -Teil 1: Allge-
meine Anforderungen und 
Prüfungen 

• EN 61000-4-1 
Elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV) - Teil 4: Prüf- 
und Meßverfahren - Hauptab-
schnitt 1: Übersicht über 
Störfestigkeitsmeßverfahren - 
EMV-Grundnorm (IEC 1000-
4-1 : 1992) 

• IEC 1508 ‘) Functional safety: 
safety-related Systems 
(vorläufiger Titel) 

• DIN V VDE 0801 Grundsätze 
für Rechner in Systemen mit 
Sicherheitsaufgaben, Januar 
1990 

• HSE-Richtlinien Program-
mierbare elektronische Sys-
teme in sicherheitstechnischen 
Anwendungen, Teil 1 (ISBN 
0 11 883906 6) und Teil 2 
(ISBN 0 11 883906 3) Perso-
nenschutz bei Mikroprozessor-
Steuerungen (CECR-184, 
Elektronikcentralen, Däne-
mark)“ 

Da hier die meisten Stellen 
wieder veraltet sind bliebe 
dem Anwender der EN 954-1 
bei programmierbaren 
Systemen nur noch die 
zusätzliche Nutzung der IEC 
61508-Serie, auf die (s.o. 
„IEC 1508“) undatiert ver-
wiesen wird. Dies entfällt bei 
der Anwendung der EN ISO 
13849-1, die dieses Thema 
mit abdeckt. 

Fazit 
Die scheinbare freie Wahl 
des Werkzeugmaschinenher-
stellers entpuppt sich bei 

näherem Hinsehen als Trug-
schluss: 

1. Die EN ISO 23125:2010 
A1:2012 verweist an den 
Stellen, die einen gleiten-
den Verweis auf die EN 
954-1 enthalten, auf die 
jeweils aktuelle Fassung 
der Norm und damit nach 
heutigem Stand auf die 
aktuelle Fassung der EN 
ISO 13849-1. Damit müssen 
nach heutigem Stand diese 
Teile der Steuerung nach 
der EN ISO 13849-1 
konstruiert und gebaut 
werden. 

2. Eine Vermischung 
verschiedener Steuerungs-
normen innerhalb einer 
Maschinensteuerung ist 
nach der vorliegenden 
Norm nicht statthaft (s. 5.11 
b). Folglich muss auch der 
restliche Teil der Steuerung 
der Werkzeugmaschine 
nach der EN ISO 13849-1 
konstruiert und gebaut 
werden. 

Da wesentliche Teile der 
Steuerung auf jeden Fall 
nach der EN ISO 13849-1 
konstruiert und gebaut wer-
den müssen, läuft die in der 
EN ISO 23125:2010 A1:2012 
zitierte EN 954-1:1996 fak-
tisch leer. An der EN ISO 
13849-1 geht deshalb auch 
für Werkzeugmaschinen 
heute kein Weg mehr vorbei. 
Die Verfasser der Norm hät-
ten das einfacher beschreiben 
können. 

Bleibt am Ende nur 
festzuhalten: 
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 Verfasser  

 

Wenn man nach vorne blickt 
und einen – zeitlichen - Salto 
rückwärts macht, sieht man 

kurzzeitig in die 
Vergangenheit, stellt aber 
nach der Landung fest, dass 

man immer noch nach vorne 
blickt. 

 

 

Dipl.-Ing. Hans-J. Ostermann, www.maschinenrichtlinie.de 
Dr. Michael Schaefer, IFA – Institut für Arbeitsschutz der DGUV, Sankt Augustin 
M.Sc, Björn Ostermann, IFA – Institut für Arbeitsschutz der DGUV, Sankt Augustin 
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